
Wiener - Dorstadt Josephstadt,  bestund
bis zur zweyten türkischen Belagerung , bloS aus
Weingärten , Ackerfeld und Gärten , und war unter
der Benennung , s ' 28l ) daS Buchfeld  bekannt.

Die ältesten Grundherrn , waren durch lange
Zeit , die Familie Küllmann.

Marchese Hypolit Malaspkna  erkaufte
diesen Grund ( ikyo), und legte mit Erlaubniß
Kaiser Leopold '- l diesen VorstadtSgrund an,
welcher zu Ehren des damahlS zum römischen
Könige gekrönten Joseph 'S,'  die Benennung
Josephfladt  erhielt , welche durch Schwieb-
bögen und kleine Thore gegen die Stadt geschlos¬
sen war . ^

Dieser Grund , nämlich vom rothen Hose
vor dem Burgthore mitZugehör und Gärten , bis
»um grünen Thore , gegen das A l t--Lerch e nfe ld,
und in die untere Alsergas -se,  wurde später
( >700) an den Wiener - Stadt -Magistrate verkauft.



Der rothe Hof gab damals dieser Hauser¬
leeren Gegend den Namen , welche Benennung
jetzt aber nur mehr 3 Häuser in St . Ulrich
(i 3<) bis i ^ i ) , und 9 Häuser im Alt - Lerchcn-

.selbe (218 bis 22Ü ) führen.
Am Glacis  stand schon um daSJahr iM

der schöneN 0 ffran 0 i ' sche , dannKynSki sche
nun Aue rsperg 'sche Pallast.  Unweit den
P .P . Piaristen , — daß jetzt in mehrere Häuser abge-
eheilte Gebäude dcS Grafen Dandernoth, —-
der Schölheimische Garten , jetzt zum
Stroblkopf,  genannt ; dann der Colowra-
tische,  später Haugwitz ' sche Garten , —
nun die k . k. Cava llerie - Kaserne.

Nächstgelegen dieses DorstadtSgrundcs , befin¬
det sich der Grund Alt - Lerchenfeld,  von
welchen schon unter Al brecht den Lahmen
ll 35?) urkundliche Erwähnung gemacht wird.

De» Namen von diesem VorfladtSgrunde
leiten einige daher, weil hier ein großer Lerchen¬
wald auSgehauen, und zu Feldern und Weingär¬
ten umgearbeitet wurde,  andere aber davon,
weil sich hier aufdiesem Felde der höchste Hof mit
dem Lerchenfange zu unterhalten pflegte.

Noch in den Tagen Max II - reichte hier ein
Hochwald , besonders von Eichen und Lerchen , bit
an die Weinberge und Felder dieser , nun mit
Wohnhäuser angebauten Vorstadtsgründe.

ML unter Leopold  I . (noch vor dcrBela-



gerung von Kara MustaphaS)  diese Feldstü¬
cken mit Häuser bebauet wurden , rückte der Ler¬
chenfang weiter hinaus , und durch die gezoge¬
nen Linienzräben ( 1704) , wurde dann das inner
der Linie gelegeneLerchenfeld das Alte,  je-
»es^abee außer der Linie das . Neue Lerchen-
feld  genannt.

Diesen Grund kaufte ebenfalls der Mag i-
str a t (i « io) von dem vorigen Besitzer Freyherrn
v . Haggemüller.

Mit der Joseph st adt und dem Alt - Ler¬
che n f e l d e bildet, der inzwischen gelegene Str 0 z-
zische Grund beinahe ein Viereck , auf welchem
bis in die Tage Jose  pH 's , noch Weingärten ge-
pflanzet waren.

Ein Neffe aus dem GcschlechteStrozzi ')
baute aus seinemFreygute im Lerchenfeld
gelegen , gegen das Ende der neuen Joseph¬
stadt,  einen schönen Palla  fl , mit einem sehr

^weitläufigen Garten (Nr . 2ü .) , den übrigen
Theil feiner Besitzung aber , gab er zum An¬
bau bürgerl - Wohngebäude ab , welche nun der
Strozzische - Grund  genannt werden . Im
Jahre ( 1762) wurde auch dieser Grund von dem
Wiener-Stadt -Magistrate erkauft.

' ) Das «kalte GeschlechtStrozzi wird viel genannt, in
den Zeilender diirgerl. Unruhen , und im Regierungs¬
wechsel , zu Siena und Flarenz,



Zur Handhabung deepolizeylichen Gegen¬
stände *) welche aufRuhe , Ordnung , Sicherheil
und öffentlicheAnständigkeitrc . Bezug haben , be¬
steht für die , in diesem Polizey - Bczirke inner der
Linie liegenden DorstadtSgründe Josephstadt,
Alt - Lerchcnfeld , und Strozzischer
Grund

die

k. k. Polizey -Vezirks -Direktion
am Strozzischen Grund,  Hauptstraße,

Nr . 57. welcher noch besonders für diese volkrei¬
chen Vorstädte

der k . k. Polizey - Bezirks -Arzt,
Hr . Med .- Doctor Johann Fiesel,
wohnhaft in der Jofephstadt,  Äakscrgaffc,
Nr . i3o.

der k. k- Polizey -Bejirks -Wundarzt,
Herr Johann Sonauer,  bürgerl . Wundarzt,
wohnhaft in der Josephstadt,  Kaisergaffe,
Nr . i3s . und

*) Die eigentlichen Polijey -Gegenstände sind z« verschieden¬
artig , als daß sich hier , um für dem Geschäftsmann«
nicht weitläufig zu werden , eine vollkommene Darstel¬
lung derselben an bringen ließ.



die k. k . Polizey -Bezirks-Hrbamme,
Frau Katharina Jandl,
wohnhaft am Strozzischen Grunde  Kaiser»
gaffe , Nr . 28 . untergeordnet find.

Da die Justiz - Verwaltung  in den
Bezirken der Vorstädte Wien '« , beynahe keinen
Theil deS Wirkungskreises der k . k-! «polizey»
Direktion  mehr ausmachen , und der Einfluß
derselben, aufdiese Geschäfte, so viel möglich beseiti¬
get bleiben soll , so besteht in Ansehung derselben,
für die in acht Bezirke getheilten zahlreichen Vor-
stadtSgründe, nach einer allerhöchstenEntschließung
vom Jahre fürdieminder wichtigeren
Rechtsverhandlungen , alS Schuldkla»
gen  unter 28 fl . , Hauszins und Auszieh-
streitigkeiten,  ferner zur gütlichen  Bei¬
legung auch wichtigerer Recht 'sstrei-
tje. rc- rc- in jedem Polizey -Bezirke eine eigene

magistratische

Gerichts - Verwaltung,
welche unter dem Vorfitze einer Herrn Magistrats«
Rathes , über die bey den Srundgerichten I 0»
sephstadt , Alt - Lerchenfeld , und Stroz-
zischer Grund  angebrachten mündlichen Be¬
schwerden , gegenwärtig in dem Gerichts -Hause,
Nr . 94. , in der Josephstadt,  lange Gaffe,
uach Maßgabe der Geschäfte an bestimmten Wo-



cheotagen , die Gerichtssitzungen zur Ent¬
scheidung , oder gütlichen Ausgleichung der Klage
sührrnden Partheyen , abhälk.

Grundgerichte.
Bon jedem , in diesem Polizey - Bezirke lie¬

genden Vorstadtgrundes , werden aus den hauS-
säßigen Bewohnern desselben , rin Grund-
richtrr  und mehrere Beisitzer und Aus¬
schüße  erwählt , welche mit dem besoldeten Ge-
richtsschreiber , zur Verwaltung deS
Gemeinde - Vermögens,  und sonstigen Lo¬
cal - Angelegen heilen,  als : Beleuchtung,
Straßen - Erhaltung , FeuerlSsch - Vorkehrun¬
gen re. rc. das Gru nd gerich  t bilden.

Diese Grund geeichte  befinden sich für
nachstehende Vorstadtsgründe:
Josephstadt,  in der Kaisergasse , Nr . i 32 .
Alt - Ler chenfe  l d , in der Hauptstraße Nr . 182.
und Strozzischer Grund,  ebenfalls in

der Alt -Lerchenselder Hauptstraße , Nr . 58 .
und unterstehen unmittelbar der betreffenden
Ortsvbrigkeit;  in Ansehung der öffentlichen
Sicherheit aber, der betreffenden k. k. Polizey-
B ezirks - Directiou.



Gerichtsbarkeit.
Nach dem Jurisdictions -Normale vom Jah¬

re 1783 , ist jeder Bürger,  wenn er auch in
dem Bezirke einer fremden Herrschaft wohnet,
dem Wiener Stadt -Magistrate unterworfen , jene
Individuen aber , welche das Bürgerrecht
nicht haben , unterstehen mit der Civil » Ge¬
richtsbarkeit  derjenigen Ortsherrschaft,
in welchem obrigkeitlichen Bezirke sie wohnen.

JnAnsehu 'rg derpolitischenGefchäftS-
zweige  und ortsherrschaftlichen Rechte hinge¬
gen , als : GewerbS - Derleih ungen  rc . rc.
worunter auch die Ausübung der Gerichts¬
barkeit in schweren Polizey - Ueber-
tretungen  gehöret , unterstehen alle Bewoh¬
ner eines Ort -Herrschaftlichen Bezirkes, ob sie
Bürger sind , oder nicht, der eigentlichen OrtS-
Obrigkeit.

Ortsobrigkeit
über die , in diesem Polizey - Bezirke liegenden
VorstadtSgründe:
— — Josephstadt,
— — Alt - Lerchenfeld und
— — Etrozzijcher Grund,
ist der hiesige Stadt - Magistrat, (in der
Stadt , Wipplingcrstraße , Nr . 385 .) welcherdurch¬
gehend - die ortsherrschastlichen Rechte ausübt.



Criminal-Gerichtsbarkeit.
Diese wird ohne Ausnahme von dem hiesi¬

gen Stadt - Magistrate ausgeübt . Der Amtsort
befindet sich in der Stadt am hohen Markte
Nr . 545 (da» Criminal - Serichtshaus genaunt)

Grund buch sh errschaft.
Die GeundbuchSobrkgkeit,  welcher das

Grundbuch  über den Besitzstand , der ihr un-
terthäakgen Realitäten , die Person , die jedesma¬
lige Veränderung , dann die Rechte und Lastender¬
selben , rc. rc. zu führen obliegt , und deren es oft
mehrere über einzelne Häuser giebt , fertigt dem
Grund - Untcrthan e den Gewährbrief
über das Eigenthum der Realität , den Pfand¬
brief  über daS Darlehen rc . rc. aus , und sichert
ihn zugleich für den Besitz , des was immer für
Namen habenden unbeweglichen Eigen¬
thums , welches in die bry jeder Grund-
Obrigkeit  oder Grundbuchs - Herr¬
schaft  bestehenden Bücher , als : Grundbuch»
Sewährbuch , Eatzbuch rc. rc. eingctsagen wird.
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